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fragen, ob dieser Vorschlag nicht zu weit geht und, ob nicht die Formulierung des Artikel 81

MStG vorzuziehen wäre. Über den bisher neuen Begriff der «ethischen» Beweggründe und vor
allem über seine Abgrenzung gegenüber den rein «politischen» Motiven bildet sich zur Zeit eine
in der Zukunft durchaus brauchbare Praxis der Militärgerichte.

d) Schliesslich stellt sich die Frage, ob die Einführung eines alternativ zu leistenden Zivildienstes
wirklich auf dem Weg über die Änderung von Artikel 18 der Bundesverfassung erfolgen soll.
Denkbar wäre auch eine Lösung, wonach die Militärartikel der Verfassung (Artikel 18-22) intakt
gelassen werden, während in einem an anderer Stelle stehenden, neuen Verfassungsartikel eine

«//er 5r/?zi'eizer (evtl. später auch der Frauen) im nationalen
Interesse geschaffen würde, der auch als Rechtsgrundlage für den Zivildienst dienen könnte. Diese
Frage wird zweifellos noch einiges zu reden geben.

Zur Zeit wird der ganze Fragenkomplex der Dienstverweigerung beziehungsweise der Schaffung
eines Zivildienstes von einer paritätischen Kommission des Forum Helveticum studiert. Dabei
sollen Empfehlungen zuhanden des Bundesrates ausgearbeitet werden, die es der Landesregierung
ermöglichen, das Problem sofort an die Hand zu nehmen, sobald das Zustandekommen der Mün-
chensteiner Initiative feststeht.

Kt/nr

Bücher und Schriften
«Die Ko«zepiio« tier ie/jtz'eizerircfte« LöWeiner/eit/ig/nag 1815- 1966», von Oberstkorpskomman-
dant z. D. Alfred Ernst. Leinen, 480 Seiten. Verlag Huber, Frauenfeld.

Der bekannte Offizier, Universitätsdozent und Schriftsteller, der einer breiten Öffentlichkeit auch
durch sein engagiertes Verhalten im langen Konzeptionsstreit der Armee bekanntgeworden war,
legt hier ein sehr umfangreiches Werk vor. In vier Teilen beschlägt es die Entwicklung der Kon-
zeption von 1918 bis 1945, die Entstehung der heute gültigen Konzeption, die Konzeption von
1966; und am Schluss gibt es einen Ausblick. Damit schreibt Professor Ernst nicht nur Militär-
geschichte, sondern er beurteilt auch die Gegenwart und skizziert die Zukunft. Das 45 Kapitel
umfassende Buch enthält am Schluss ausführliche Anmerkungen und Literaturhinweise, sowie ein
praktisches Namenregister.
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«Die t/er S'e/ueeir», von Gerhart Waeger. Leinen, 288 Seiten, erschienen im Walter-
Verlag, Ölten.
Der äusserst interessante Beitrag zur neueren Schweizer Geschichte trägt den Untertitel «Die zwei-
hundert im Urteil der geschichtlichen Dokumente 1940- 1946.» Der Historiker Waeger bringt in
diesem ausführlichen Report neue Gesichtspunkte in das bekannte Ereignis der «Eingabe der Zwei-
hundert» vom November 1940. Diese Petition an den Bundesrat, in der eine scharfe Kontrolle
der Presse verlangt wurde, stand im Ruf, als Produkt von Anpassern und Frontisten in einem
Zeitpunkt der grössten Bedrohung des Landes den Tatbestand des Landesverrats gestreift zu haben.
Waeger hatte Zutritt zu viel neuem Quellenmaterial und versucht, das herkömmliche Bild zu
korrigieren oder doch wenigstens genauer zu zeichnen. Das Buch enthält im Anhang eine Reihe
interessanter Dokumente zur Geschichte der Eingabe der Zweihundert, ausserdem Anmerkungen
mit Literaturhinweisen und ein praktisches Personen- und Zeitungsregister.
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